
Gewalt 
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privat.

Hilfe für Betroffene 
 
 
Polizei – im Notfall:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen  08000 - 116016 
Kostenlose Rufnummer (immer erreichbar)  . . . . . . . 
Chatberatung: www.hilfetelefon.de 
 
Frauenhaus (24 h erreichbar)  . . . . . 02821 -12201 
AWO Kreisverband Kleve e.V. 
 
Frauenberatungsstelle IMPULS  . 02823 - 419171 
 
Diakonisches Werk Wesel  . . . . . . 0281 - 156-210 
Beratungszentrum Emmerich 
 
Caritasverband Kleve e.V.  . . . . . . . 02822 - 10829 
Erziehungsberatung der Beratungsstellen 
für Kinder, Jugendliche u. Familien 
 
Ehe-, Familien- u. Lebensberatung 02822 - 4344 
Katholische Kirche 
 
Weißer Ring  . . . . . . . . . . . . . . . . 02821 - 9736667 
Außenstelle Kleve 
 
Opferschutzbeauftragte  
(immer erreichbar)  . . . . . . . . . . . . 02821 - 5041999 
der Kreispolizeibehörde, Kleve 
 
Jugendamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02822 - 751400 
der Stadt Emmerich am Rhein 
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in Emmerich am Rhein 

Gegen Gewalt zu Hause 

INFO

Gefördert vom

 
Das Gesetz  
verbietet  
Gewalt zu 
Hause! 
 
Gewalt ist: 
 
wenn jemand Ihnen weh tut 

wenn jemand Sie schlägt 

wenn jemand Sie bedroht 

wenn jemand Ihnen den Kontakt  

zu anderen Menschen verbietet 

wenn jemand Sie einsperrt, 
 
 

dann holen Sie  
sich Hilfe!

www.zuhause-gewalt.de



Polizeigesetz  

des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) 

 

 

Sie wohnen mit jemanden zusammen.  

Dieser Mensch bedroht Sie? 

Dann rufen Sie die Polizei an. 

 

Die Polizei kommt zu Ihnen.  

Der Täter muss die Wohnung für 10 Tage verlassen.  

Das kann die Polizei bestimmen.  

 

Sie haben ein Recht auf Hilfe und Beratung.  

Die Polizei sagt Ihnen, wo Sie Hilfe bekommen. 

Sie können den Täter bei der Polizei anzeigen.  

Sie können auch Taten aus der Vergangenheit 

anzeigen. 

 

 

Gewaltschutzgesetz  
(GewSchG) 

 

 

Es gibt ein Gewaltschutz-Gesetz in Deutschland.  

 

Hier steht drin: 

Sie erleben Gewalt zu Hause, dann können Sie einen 

Antrag beim Amts-Gericht stellen.  

 

Das Gericht kann zum Beispiel entscheiden: 

• Der Täter muss länger als 10 Tag die  

   Wohnung verlassen 

• Der Täter darf Sie nicht anrufen oder ansprechen 

• Der Täter muss Abstand zu Ihnen halten 

 

Manche Menschen haben wenig Geld.  

Sie können beim Amts-Gericht einen  

Beratungs-Schein bekommen.  

Dann wird Unterstützung beim Anwalt bezahlt. 

 

 

Stalking  
§ 238 Strafgesetzbuch (StGB) 

 

 

Stalking bedeutet: 

• Ein Mensch belästigt Sie 

• Ein Mensch bedrängt Sie 

• Ein Mensch verfolgt Sie 

• Ein Mensch beobachtet Sie 

 

Stalking ist Gewalt. 

Stalking passiert durch Telefonanrufe,  

SMS, Handy-App, E-Mails oder Briefe 

 

Wichtig ist: 

• Vermeiden Sie den Kontakt zum Stalker 

• Dokumentieren Sie, was der Stalker macht 

• Dokumentieren Sie, wann und wo der Stalker  

  etwas macht. 

 

Damit können Sie den Stalker anzeigen.  

 

Außerdem kann das Amts-Gericht bestimmen: 

• Der Stalker darf Sie nicht anrufen oder ansprechen 

• Der Stalker muss Abstand zu Ihnen halten.

Ihre Rechte  bei Gewalt zu Hause

Übersetzung in einfache Sprache durch die  
Arbeitsgruppe Einfache Sprache BiWak
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